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§ 1 Eröffnung der Landsgemeinde

Die Landsgemeinde wird durch den Landammann eröffnet. Die stimmberechtigten Männer und Frauen
werden hierauf den Eid zum Vaterland schwören.

§ 2 Wahlen

Die Landsgemeinde hat für eine neue Amtsdauer von zwei Jahren den Landammann und den Landesstatt-
halter zu wählen und zwar aus dem Kreis der an der Urne gewählten Mitglieder des Regierungsrates.

Ferner hat die Landsgemeinde für eine Amtsdauer von vier Jahren zu wählen:
a. den Obergerichtspräsidenten oder die Obergerichtspräsidentin und sechs Mitglieder des Obergerichts;
b. den Verwaltungsgerichtspräsidenten und acht Mitglieder des Verwaltungsgerichts;
c. die beiden Kantonsgerichtspräsidenten und vier Mitglieder der Strafkammer sowie acht Mitglieder der

Zivilkammern des Kantonsgerichts;
d. den Staatsanwalt;
e. die beiden Verhörrichter.

Zu den Wahlen in die Gerichte ist zu bemerken, dass auf das Ende der Amtsdauer Johanna Schneiter-Britt,
Ennenda, als Präsidentin des Obergerichts, Marcel Kistler, Glarus, als Mitglied des Verwaltungsgerichts, und
Jakob Freitag, Engi, sowie Elisabeth Leuzinger-Grimm, Glarus, als Mitglieder der Strafkammer des Kantons-
gerichts, ihren Rücktritt erklärt haben.

Die Landsgemeinde hat somit die entsprechenden Ersatzwahlen vorzunehmen.

Nach erfolgter Wahl findet die Vereidigung der Gewählten statt; ebenso werden die an der Urne gewählten
Mitglieder des Regierungsrates vereidigt.

§ 3 Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2006

Der Voranschlag für das laufende Jahr sieht in der Laufenden Rechnung einen Ertragsüberschuss von knapp
231000 Franken und die Investitionsrechnung eine Zunahme der Nettoinvestitionen von 18,4 Millionen
Franken vor. Unter Berücksichtigung von Abschreibungen von lediglich 5,9 Millionen Franken und von
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen von 2,5 Millionen Franken ergibt sich im Voranschlag 2006 ein Finan-
zierungsfehlbetrag von rund 14,8 Millionen Franken. Dieses Resultat berücksichtigt die Ergebnisse der
wiederum getroffenen Sparmassnahmen.

Die Landsgemeinde des vergangenen Jahres wandelte den Bausteuerzuschlag (4%) in einen bis Ende 2007
befristeten Sanierungszuschlag um. – Somit hat die Landsgemeinde 2006 darüber nicht mehr zu befinden.

Der Landrat beantragt der Landsgemeinde, gestützt auf Artikel 2 Absatz 2 des Steuergesetzes, den Steuer-
fuss für das Jahr 2006 auf 95 Prozent der einfachen Steuer festzusetzen.

§ 4 Antrag betreffend Beschränkung der Gehälter der Regierungsmitglieder

Die Vorlage im Überblick

Ein Memorialsantrag fordert mit Blick auf die finanzielle Situation des Kantons und die getroffenen
Sparmassnahmen die Gehälter der Regierungsmitglieder auf 170 000 Franken zu beschränken.

Im Zusammenhang mit dem Wechsel von sieben Mitgliedern im Hauptamt (80%) auf fünf im Vollamt
(100%) setzte der Landrat das Gehalt der Regierungsmitglieder auf 190 615 Franken fest. Dieser Betrag
ergibt sich aus der Erhöhung des Beschäftigungsumfangs. Da der Regierungsrat ebenfalls einen
Sparbeitrag zu leisten hat, beträgt seine Besoldung ab Landsgemeinde 2006 bis Ende 2007 jedoch
184 656 Franken. Die Lohnsumme der Kantonsregierung beträgt bei sieben Mitgliedern im Hauptamt
1 067 414 Franken, unter Berücksichtigung des Sparopfers 1 034 074 Franken. Bei fünf Mitgliedern im
Vollamt wird sie 953 075 Franken (unter Berücksichtigung Sparopfer 923 281 Fr.), also 12 Prozent weniger,
betragen.

Der Landrat beantragt den Memorialsantrag aus grundsätzlichen Überlegungen zur Ablehnung. Gemäss
Artikel 91 Buchstabe f Kantonsverfassung obliegt es dem Landrat, die Gehälter für Behördenmitglieder,
Staatsangestellte und Lehrpersonen festzulegen. 
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